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Mit wenigen Ausnahmen benötigen CE-kennzeichnungspflichtige Produkte 
eine EU-Konformitätserklärung oder Leistungserklärung sowie vorgeschriebene 
Kennzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit. Wissen Sie Bescheid, wo Sie die dazu-
gehörigen Informationen finden und wie Sie vorgehen, wenn Ihr Produkt von 
verschiedenen Richtlinien und Verordnungen erfasst ist?

UNSER ANGEBOT 
•	 Musterhaftes Entwerfen der Produktkennzeichnung und der  
	 EU-Konformitätserklärung/Leistungserklärung für Ihr Produkt gemäß  
	 den Anforderungen einschlägiger EU-Richtlinien und -Verordnungen
•	 Prüfung Ihrer Produktkennzeichnung und Ihrer EU-Konformitätserklärung
•	 Individuelle Beratung zur Produktkennzeichnung und  
	 EU-Konformitätserklärung

 
IHRE VORTEILE
•	 Produktspezifische Entwürfe der Produktkennzeichnung und der  
	 EU-Konformitätserklärung/Leistungserklärung
•	 Einschätzung der formellen Vollständigkeit der Produktkennzeichnung und  
	 der EU-Konformitätserklärung/Leistungserklärung
•	 Überlassung der entworfenen Unterlagen in bearbeitungsfähigem Format
•	 Bleibender Kompetenzaufbau und fortlaufend nutzbare Vorlagen zur 
	 Produktkennzeichnung und EU-Konformitätserklärung/Leistungserklärung  
	 in Ihrem Betrieb

EU-Konformitätserklärung und 
Produktkennzeichnung.
Damit Ihre Außenwirkung passt.

Jetzt kostenfreien  
Beratungstermin buchen

IHR ANSPRECHPARTNER
Daniel Zuleeg

Am Tullnaupark 8
90402 Nürnberg

+49 911 20671-640
daniel.zuleeg@bayern-innovativ.de

www.patentzentrum-bayern.de
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https://outlook.office365.com/book/BayernInnovativGmbHPZB@bayinno.onmicrosoft.com/?ismsaljsauthenabled=true

